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tungsdienst, Betriebsteil Leipzig, 7101 Leipzig-Rüekmarsdorf, 
Merseburger Str. 8, in 4facher Ausfertigung zu beantragen. Die 
Beantragung richtet sich terminlich nach den in den Pflichten
heften der Finalerzeugnisse getroffenen Festlegungen. Tritt 
bei genehmigungspflichtigen Wälzlagern sonstiger Bedarf auf, 
ist die Beantragung unverzüglich mit Bekanntwerden des Be
darfs einzuleiten.

§9
(1) Der Generaldirektor des bilanzbeauftragten Kombinats 

entscheidet innerhalb von 4 Wodien nach Eingang des An
trages über die Erteilung der Verwendungsgenehmigung.

(2) Für die gegenwärtig bereits eingesetzten und zum Ein
satz vorgesehenen Wälzlager sind die Anträge unverzüglich 
zu stellen und bis 30. Juni 1984 zu entscheiden. Mit Wirkung 
vom 1. Juli 1984 ist die Verwendung genehmigungspflichtiger 
Wälzlager ohne Genehmigung verboten.

Bilanzierungsprozeß

§10

(1) Die Versorgung der Volkswirtschaft mit Wälzlagern er
folgt im Rahmen der staatlichen Plankennziffer Bilanzan
teil und der Kennziffern Materialverbrauch und Vorrats
haltung.

(2) Die Versorgungsbereiche schlüsseln die staatlichen Plan
kennziffern der staatlichen Aufgaben auf die Fondsträger auf 
und informieren hierüber innerhalb von 2 Wochen nach Er
halt der staatlichen Aufgaben das bilanzbeauftragte Kombi
nat.

§11

(1) Im Prozeß der Bilanzierung ist die Einheit der wert
mäßigen Planung mit der gebrauchswertmäßigen Planung 
herzustellen. Die gemäß Bilanzverzeichnis (Sonderdrucke 
Nr. 688/13 und 688/14 des Gesetzblattes) zur verbrauchersei
tigen Bedarfsplanung verpflichteten Fondsträger übergeben 
mit Formblatt 1801 den spezifizierten Bedarf gemäß Planungs
ordnung1, unterteilt in Direkt- und Maschinenbauhandel- 
Bezug, dem bilanzbeauftragten Kombinat.

(2) Die erforderlichen Festlegungen zur Sicherung der im 
Rahmen der Organisation für die Zusammenarbeit der 
Wälzlagerindustrie notwendigen Abstimmungen zur Bedarfs
struktur der Importe sind zwischen dem VEB Kombinat 
Wälzlager und Normteile sowie dem VE Kombinat Maschi
nenbauhandel und den Direktbeziehern in Koordinierungs
verträgen zu treffen.

(3) Das bilanzbeauftragte Kombinat übergibt nach den Bi
lanzabstimmungen mit den Fondsträgem den Versorgungs
bereichen Vorschläge für die Bilanzanteile nach Fondsträ
gern, unterteilt in Lieferung durch das VE Kombinat Ma
schinenbauhandel und Direktbezug.

§12

(1) Die Versorgungsbereiche stimmen die Vorschläge für 
die Bdlanzanteile mit ihren Fondsträgern ab, schlüsseln diese 
auf die Fondsträger auf und informieren darüber das bilanz
beauftragte Kombinat innerhalb von 3 Wochen nach Eingang 
der Vorschläge. Die Fondsträger informieren beim Bezug 
über das VE Kombinat Maschinenbauhandel 5 Wochen nach 
Eingang der Vorschläge dieses über die Aufteilung nach Be
trieben des Fondsträgers unter Angabe der Kurzbezeichnung, 
der Betriebskenn-Nr. und der Betriebsanschrift und des Be
darfsbezirkes in 2facher Ausfertigung
— für Wälzlager bis 200 mm Außendurchmesser:

VEB Maschinenbauhandel Karl-Marx-Stadt, Erzeugnis
leitbetrieb für Wälzlager, 9010 Karl-Marx-Stadt, PSF 715

1 Z. Z. gilt die Anordnung Nr. 3 vom 19. April 1982 über die Ergän
zung der Ordnung der Planung der Volkswirtschaft der DDR 1981 bis 
1985, Tell M, Planung der Materialökonomie Material-, Ausrüstungs
und Konsumgüterbilanzierung (Sonderdruck Nr. 1020/1 m des Gesetz
blattes).

(Der Bedarf an Speziallagem aus dem Sortiment des VEB 
Maschinenbauhandel Dresden ist gesondert auszuweisen.);

— für Wälzlager über 200 mm Außendurchmesser:
VEB Maschinenbauhandel Leipzig, Spezialfachabteilung 
Wälzlager, 7040 Leipzig, PSF 680.

(2) Auf der Grundlage der staatlichen Auflagen schlüsseln 
die Versorgungsbereiche die Bilanzanteile auf die Fondsträ
ger vollständig auf. Die Versorgungsbereiche informieren 
über die Aufschlüsselung das bilanzbeauftragte Kombinat 
2 Wochen nach Erteilung der staatlichen Auflagen.

(3) Die Bilanzanteile werden nach den im § 1 genannten 
Erzeugnispositionen für den Gesamtbezug, unterteilt in Di
rektbezug und Maschinenbauhandel-Bezug, übergeben. Die 
vorläufigen Bilanzanteile und die Bilanzanteile werden für 
den Jahresbezug erteilt und gelten für das jeweilige Plan
jahr. Der Anteil je Quartal und Fondsträger sowie Bedarfs
träger beträgt grundsätzlich 25 % des Jahresanteils. Zwischen 
den Kooperationspartnern können andere Anteile verein
bart werden.

(4) Für Versorgungsbereiche, die nicht planungspflichtig 
sind, erfolgen der Vertragsabschluß und die Versorgung durch 
das VE Kombinat Maschinenbauhandel im Rahmen seiner 
vorläufigen Bilanzanteile und Bilanzanteile.

Sicherung der Versorgung

§13

Zur Sicherung einer hohen Flexibilität bei der stabilen 
planmäßigen Versorgung mit Wälzlagern gilt für die Bestel
lungsauslösung :

1. Bezug über das VEB Kombinat Maschinenbauhandel
a) Wälzlager bis 200 mm Außendurchmesser
Die Bedarfsträger sind verpflichtet, ihre Bestellungen 
für das Planjahr hzw. das Quartal auf EDV-gerechten Be
stellvordrucken spezifiziert nach Typ, Stück und Wert, 
mit Angabe der Schlüsselnummer des Zentralen Artikel
katalogs der Volkswirtschaft der DDR, unterteilt nach 
Monaten, auf der Grundlage der vorläufigen Bilanzan
teile und Bilanzanteile an den zuständigen VEB Ma
schinenbauhandel spätestens bis
30. September des Vorjahres für das I. Quartal
31. Dezember des Vorjahres für das II. Quartal 
31. März des Planjahres für das III. Quartal
30. Juni des Planjahres für das IV. Quartal 
zu übergeben.

b) Wälzlager über 200 mm Außendurchmesser
Die Bedarfsträger sind verpflichtet, ihre Bestellungen bis
31. Juli des Vorjahres für das Planjahr an den VEB Ma
schinenbauhandel Leipzig, Spezialfachabteilung Wälz
lager, auf EDV-gerechten Bestellvordrucken spezifiziert 
nach Typ, Stück und Wert, mit Angabe der Schlüssel
nummer des Zentralen Artikelkatalogs der Volkswirt
schaft der DDR, unterteilt nach Monaten, auf der Grund
lage der Fondsanteile gemäß staatlichen Aufgaben zu 
übergeben. Die Besteller sind berechtigt, entsprechend 
der Entwicklung des Bedarfs bis zum 31. Januar des Plan
jahres für das 2. Halbjahr die Spezifikation zu ändern.
Erfolgt innerhalb dieser Frist keine Änderung, gilt die für 

das Planjahr übergebene Spezifikation. Darüber hinaus 
sind die Bedarfsträger jederzeit zur Abgabe von Bestel
lungen an die VEB Maschinenbauhandel für neuen und 
kurzfristig auftretenden Bedarf berechtigt.
Diese Bestellungen sind entsprechend den Möglichkeiten 
aus vertraglich gebundenen Zulieferungen und aus vor
handenen Beständen zu realisieren. Die Bestellungen gel
ten durch die Betriebe des VE Kombinat Maschinenbau
handel als angenommen, wenn diese nicht innerhalb 
1 Monats nach Ablauf der Bestellfrist ein Gegenan-


